


 

 
 

 

 



 









Bei uns sind Sie gut beraten:

Arbeitssicherheit
Beratung und Betreuung im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz

040 – 72 00 00 50



Bei Fragen beraten wir Sie gern persönlich! 
Buhck Umweltberatung GmbH
Südring 38
21465 Wentorf bei Hamburg
Tel.  040 - 72 00 00 50
Fax  040 - 72 00 00 44
E-Mail umweltberatung@buhck.de
www.buhck-umweltberatung.de

 

Unsere Dienstleistungen

• Sicherheitsfachkräfte / Fachkräfte für Arbeitssicherheit
• Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutz
• Gefährdungsbeurteilungen
• Betriebsanweisungen
• Durchführung von Unfallanalysen
• Gefahrstoffverzeichnisse und Sicherheitsdatenblätter
• Arbeitsunterweisungen
• DGUV Vorschrift 2
• Arbeitsplatzmessungen (Gefahrstoffe, Lärm, Ergonomie)
•  Begleitung von Betriebsüberwachungen durch Arbeits-

schutzbehörden und Berufsgenossenschaften

Arbeitsschutz - Managementsysteme:

• SCC (Sicherheits Certifi cate Contraktoren)
• AMS-Begutachtungsverfahren
• OSHAS
• und weitere

Wir beraten Sie und übernehmen die Planung, 
Vorbereitung, Umsetzung und Begleitung des 
Zertifi zierungsverfahrens in Ihrem Betrieb.



MIT UNS HABEN SIE DEN 

DATENSCHUTZ IM GRIFF!

Buhck Umweltberatung GmbH
Südring 38
21465 Wentorf

Tel. 040-720 0668-0
Fax 040-720 000-44

umweltberatung@buhck.de
www.buhck-umweltberatung.de 

Kompetenz in Sachen 
Datenschutz, Arbeitssicherheit 
und Umweltschutz 

Wir sind Ihre betriebsorientierten Spezialisten für alle 
Fragen des Umweltmanagements, des Umweltrechts 
und umweltrechtlicher Genehmigungsverfahren, des 
Energiemanagements, der Arbeitssicherheit, des 
Brand- und Datenschutzes.

Von einer Stabsstelle innerhalb der Buhck-Gruppe ha-
ben wir uns zu einem selbstständigen Unternehmen mit 
einer Gruppe spezialisierter Berater entwickelt, die seit 
Jahren über Hamburgs Grenzen hinaus gefragt sind. Die 
Buhck Umweltberatung GmbH ist heute branchenüber-
greifend für viele Unternehmen im norddeutschen Raum 
ein unverzichtbarer Dienstleister und Partner geworden.

Der Bereich Datenschutz ist durch den ständig wach-
senden und umfänglichen Dokumentationsaufwand 
Bestandteil unseres heutigen Leistungsspektrums. Pro-
fitieren Sie von unseren Beratungs- und Betreuungslei-
stungen, einschließlich der Übernahme der Aufgaben 
eines Datenschutzbeauftragten.  

Das Expertenteam der Buhck Umweltberatung bietet 
mit seinen langjährig erfahrenen Mitarbeitern ein 
umfassendes Dienstleistungsangebot, welches hohe 
Fachkompetenz mit fundierter Praxiserfahrung vereint. 

Nutzen Sie unser Wissen zur Lösung Ihrer individuellen 
unternehmerischen Fragestellungen!

Maria Weber-Lehn
Datenschutzbeauftragte
Tel. 040-720 0668-58
mweberlehn@buhck.de

Robert Texter 
Bereichsleiter
Tel. 040-720 0668-53
rtexter@buhck.de

Ingo Recker
Datenschutzbeauftragter
Tel. 040-720 000-40
irecker@buhck.de

DATENSCHUTZ 
UND DSGVO
Dürfen Sie personenbezogene 
Daten verarbeiten?



Die Module 1 bis 6 können auch einzeln und unabhängig voneinander 
beauftragt werden. Nutzen Sie den kostenlosen Erstcheck! Alternativ erhalten Sie als Gesamtpaket  Mo-
dul 1 bis Modul 6 im Rahmen der Gestellung eines Datenschutzbeauftragten.

Erstellung Verarbeitungsverzeichnis
Haben Sie Ihre Verarbeitungstätigkeiten in einem Verzeichnis mit 
allen geforderten Informationen dokumentiert? Ist das Verzeichnis 
aktuell?  Wenn nein Modul 2

Gewährleistung der Datensicherheit
Haben Sie technische und organisatorische Maßnahmen zum 
Schutz personenbezogener Daten getroffen und dokumentiert? 
Wenn nein Modul 3

Einsatz von Auftragsverarbeitern
Vergeben Sie Aufträge an einen externen IT-Dienstleister oder an 
eine externe Lohnbuchhaltung? Machen Sie sich Gedanken, ob die 
Daten dort sicher sind? Ja? Haben Sie dann die Verarbeitung Ihrer 
Daten vertraglich geregelt? Wenn nein Modul 4

Risikoanalyse und 
Datenschutz-Folgenabschätzung
Gibt es Verarbeitungsprozesse mit hohen Risiken in Ihrem Unter-
nehmen? wie z.B. Videoüberwachung oder GPS-Tracking             
Wenn ja Modul 5

Dokumentation von Rechtmäßigkeiten 
und Informationspflichten
Nutzen Sie Fotos Ihrer Mitarbeiter, versenden Sie Newsletter, 
haben Sie eine Datenschutzerklärung? Wenn ja Modul 6

Sind Sie verpflichtet einen Datenschutzbeauf-
tragten zu benennen? Wir erläutern Ihnen die 
Vorteile eines externen Datenschutzbeauftrag-
ten und bieten Ihnen die Gestellung mit Aufga-
ben gemäß Art. 39 der DSGVO an. Dazu erstellen 
wir Ihnen gern ein bedarfsgerechtes Angebot!

Modul 1 
Erstcheck DSGVO vor Ort

• Erfassung der Unternehmenskultur und              
Verantwortlichkeiten

• Ermittlung relevanter datenverarbeitender Prozesse

• Sind Sie verpflichtet einen Datenschutzbeauftragten 
zu benennen?

OHNE BERECHNUNG

Modul 2
Verarbeitungsverzeichnis

• Aufbau eines Verarbeitungsverzeichnisses             

• Anpassung/Aktualisierung des eventuell vorhandenen 
Verfahrensverzeichnisses an die DSGVO

PAUSCHAL 950,00 € (netto) 

(Verarbeitungsverzeichnis mit bis

zu 4 Verarbeitungstätigkeiten)

Modul 3
Maßnahmenkatalog / Handlungsempfehlungen

• Entwicklung eines praxisorientierten  
Maßnahmenkataloges (Vorschläge für technische  
und  organisatorische Maßnahmen)

• Unterstützung bei der Erstellung von Handlungs-
anweisungen

NACH AUFWAND

95,00 € /STD. (netto)

Modul 4
Vertragswesen zur Auftragsverarbeitung

• Auflistung Ihrer externen Auftragsverarbeiter

• Erstellung und Prüfung der erforderlichen  
Vereinbarungen/Veträge

• Ggfs. Anpassung vorhandener Auftragsdaten-
 verarbeitungsverträge an die DSGVO

NACH AUFWAND

95,00 € /STD. (netto)

Modul 5
Risikoanalyse und Datenschutz- 
Folgenabschätzung

• Risikoanalyse und Prüfung der Notwendigkeit von 
Datenschutz-Folgenabschätzungen, z.B. Video, GPS

• Begleitung der Erstellung der Datenschutz-
Folgenabschätzung(en) zur Bestimmung der Daten-
schutzrisiken

NACH AUFWAND

95,00 € /STD. (netto)

Modul 6
Einhaltung der Grundsätze für die  
Verarbeitung und Dokumentation

• Erstellung/Überprüfung von Einwilligungen

• Erstellung/Überprüfung Datenschutzhinweise

• Interessenabwägung

• Überprüfung der Rechtmäßigkeiten und Erörterung 
über Informationspflichten

1. JAHR PAUSCHAL ENTHALTEN 

(bei Beauftragung der Module 1 bis 5)

Unsere Beratungspakete für Sie.Die strengen Anforderungen der Datenschutzgrundverord-
nung und des Bundesdatenschutzgesetzes gelten für jedes 
Unternehmen, das personenbezogene Daten verarbeitet. 
Dazu gehören z.B. Name, Wohnort, Geburtsdatum oder 
Steuernummer. Dies betrifft sowohl die analogen und digital 
erfassten Daten Ihrer Beschäftigten als auch Ihrer Kunden. 

Mit Sicherheit verarbeiten auch Sie personenbezogene Daten.
Wir beraten und unterstützen Sie bei der Umsetzung der An-
forderungen der DSGVO in Ihrem Unternehmen!













Wir sind Ihre betriebsorientierten Spezialisten für alle 
Fragen des Umweltmanagements, des Umweltrechts und 
umweltrechtlicher Genehmigungsverfahren, des Energie-
managements, der Arbeitssicherheit, des Brandschutzes 
und des Datenschutzes.

Von einer Stabsstelle innerhalb der Buhck-Gruppe haben 
wir uns zu einem selbstständigen Unternehmen mit einer 
Gruppe spezialisierter Berater entwickelt, die seit Jahren 
über Hamburgs Grenzen hinaus gefragt sind. Die Buhck 
Umweltberatung GmbH ist heute branchenübergreifend 
für viele Unternehmen im norddeutschen Raum ein unver-
zichtbarer Dienstleister und Partner geworden.

Die Schulungen zu Brandschutzhelfern runden unser 
Angebot im Bereich Brandschutz und Arbeitssicherheit 
als Bestandteil unseres heutigen Leistungsspektrums ab. 
Profitieren Sie von unserem praxisnahen Know-how.

Das Expertenteam der Buhck Umweltberatung bietet 
mit seinen langjährig erfahrenen Mitarbeitern ein umfas-
sendes Dienstleistungsangebot, welches hohe Fachkom-
petenz mit fundierter Praxiserfahrung vereint. 

Nutzen Sie unser Wissen zur Lösung Ihrer individuellen 
unternehmerischen Fragestellungen!

Alexander Heitmann
Brandschutzbeauftragter
Tel. 040-720 0668-71
aheitmann@buhck.de

Robert Texter
Vertrieb
Tel. 040-720 0668-53
rtexter@buhck.de

DAMIT NICHTS 
ANBRENNT...

Ausbildung zum 
betrieblichen Brandschutzhelfer 

 (gem. DGUV 205-023 + ASR A2.2)

KOMPETENZ IN 
ARBEITSSICHERHEIT, BRANDSCHUTZ 
UND UMWELTSCHUTZ

Buhck Umweltberatung GmbH
Südring 38
21465 Wentorf

Tel. 040 -  720 0668-0
Fax 040 -  720 000-44 

info@buhck-umweltberatung.de
www.buhck-umweltberatung.de 



Hat es bei Ihnen im Unternehmen schon einmal gebrannt? Wenn 
nein, dürfen Sie sich freuen! Aber das ist sicherlich kein Zufall! In 
wiederkehrenden Abständen gilt es zu prüfen, ob die bestehen-
den Vorkehrungen im Bereich Brandschutz ausreichen und nicht 
etwa neue Risiken entstanden sind.
Bestimmt ist Ihnen auch bekannt, dass Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen, mindestens alle zwei 
Jahre unterwiesen werden müssen? Diese Unterweisung betrifft 
im Wesentlichen die im jeweiligen Arbeitsbereich vorhandenen 
Brandgefahren und Brandschutzeinrichtungen. Kennen die Mit-
arbeiter Flucht- und Rettungswege sowie eine Sammelstelle? 

Brandschutzhelfer sind verpflichtend für 
jedes Unternehmen!
Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) empfehlen, 
in Unternehmen mindestens fünf Prozent der Beschäftigten zu 
Brandschutzhelfern ausbilden zu lassen. Dieser Anteil kann hö-
her ausfallen, wenn gemäß Gefährdungsbeurteilung eine deut-
lich höhere Quote für die Entstehungsbekämpfung als sinnvoll 
erachtet wird. Einflüsse auf die Quote stellen z.B. die Anwesen-
heit betriebsfremder Personen, ein möglicher Schichtbetrieb und 
mögliche Abwesenheiten durch Urlaube/ Krankheit/Personal-
wechsel dar. 

Vorbeugen ist besser als lö-
schen!
Brandschutzhelfer haben viel-
fältige Aufgaben. Diese erge-
ben sich aus den Kenntnissen 
über die betriebliche Brand-
schutzorganisation, den mög-
lichen Gefahren durch Brände 
sowie über das Verhalten im 
Brandfall. Brandschutzhelfer 
erkennen Brandschutzrisiken 
unmittelbar und sind in der 
Lage, diese zu minimieren. 
Vielleicht geht es nur darum, 
Fluchtwege freizuhalten. Viel-
leicht geht es aber auch da-

rum, betriebspezifische Brandgefahren in der Produktion schon 
vor ihrer Entstehung zu ersticken.

Betriebliche Brandschutz-
helfer sind unverzichtbar!
Brandschutzhelfer unterstüt-
zen den Brandschutz-
beauftragten. Das Arbeits-
schutzgesetz fordert, dass
der Arbeitgeber entsprechend
der Art der Arbeitsstätte und 
der Tätigkeiten sowie der 
Zahl der Beschäftigten die 
Maßnahmen zu treffen hat,
die zur Ersten Hilfe, Brand-
bekämpfung und Evakuierung
der Beschäftigten erforderlich
sind (Vergl. §10 ArbSchG). 
Was genau heißt das 
jetzt für Ihr Unternehmen? Eine umfangreiche, kostenfreie 
Beratung zu Möglichkeiten und Aufgaben bieten hier die 
Brandschutzbeauftragten der Buhck Umweltberatung an. 

Ab zur Schulung!
Wir vermitteln in unseren Seminaren zum Brandschutzhelfer 
Fachkunde in Theorie und Praxis (gem. ASR A2.2 und 
DGUV – Information 205-023)! Die Ausbildung behandelt u.a. 
rechtliche und physikalisch-chemische Grundlagen, Ziele und 
Methoden des betrieblichen Brandschutzes, korrektes Verhalten 
im Brandfall, Brandbekämpfung und Vorbereitung eines 
Feuerwehreinsatzes sowie eine praktische Feuerlöschübung. 
Die Schulung kann (ab zehn Teilnehmern oder nach Bedarf) 
als Inhouse-Veranstaltung in ihrem Unternehmen stattfinden. 
Der Vorteil: Die Schulung bezieht sich zusätzlich auf örtliche 
Gegebenheiten und betriebliche Belange! Ein Handout mit den 
wichtigsten Informationen der Ausbildung sowie ein Zertifikat 
sind Teil der Schulung.

Apropos Nachschulung...Wann sehen wir uns wieder?
Wir empfehlen alle zwei Jahre eine Wiederholungsschulung! 
Das kann risikoabhängig abweichen! Unsere Schulungstermine 
und Kosten erhalten Sie auf unserer Internetseite www.buhck-
umweltberatung.de oder Sie melden sich telefonisch bei uns. 

Wir beraten Sie gern zu Ihren individuellen, betrieblichen 
Anforderungen im Brandschutz.

BRANDSCHUTZ IST FÜR BETRIEBE UNERLÄSSLICH 
Erfolgreicher Brandschutz kann Menschenleben retten!Unternehmer tragen eine hohe Verantwor-

tung für Ihre Angestellten. Ein Betrieb muss 
für den Ernstfall gewappnet sein. 

Alexander Heitmann
Buhck Umweltberatung GmbH 

„ „


